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13.1

1Nur Investitionen, gemäß Teil II Nr. 2.4.3.3/ 2. Tiret, unterliegen einer Zweckbindung von 5 Jahren ab 
Schlusszahlung. 2In Ermessen der Bewilligungsbehörde kann im Einzelfall auf eine Zweckbindung 
verzichtet werden.

13.2

Die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der jeweiligen Zweckbestimmung der geförderten Vorhaben 
innerhalb der Zweckbindungsfrist richten sich nach den einschlägigen EU-rechtlichen Bestimmungen.

13.3

Eine Weiternutzung der geförderten Investitionen durch Akteure der OG bzw. einen eingebundenen 
Kooperationspartner ohne Entgelt ist förderunschädlich.


